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Leistungswettbewerb 2016 DIE GUTE FORM (PLW) Handwerker gestalten 
 
Wie kann ich teilnehmen? 
 
Um unnötige Transporte von Gesellenstücken 
des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks zu 
vermeiden, werden seit 24.2.2000 zur Vorberei-
tung des PLW „Die Gute Form“ ausschließlich 
Arbeiten zugelassen, deren Bewerbung zuvor 
in der Geschäftsstelle des BIV vorgelegen hat.  

Teilnahmeberechtigt sind die Gesellenprüflinge 
der abgeschlossenen Winter- und Sommerge-
sellenprüfungen des laufenden Jahres, sofern 
sie mindestens gute Leistungen im praktischen 
Teil der Gesellenprüfung erreicht haben. Abso-
lute Altersbegrenzung liegt im 28. Lebensjahr. 

 
Die Bedingungen im Einzelnen: 
 
Die Anmeldung zur Teilnahme sowie die unten aufgeführten Unterlagen müssen bis spätestens 14. 
September 2016 bei der Geschäftsstelle des BIV eingegangen sein, adressiert an 
 

Bundesverband Deutscher Steinmetze 
Weißkirchener Weg 16, 60439 Frankfurt a.M. 

 
Das Gesellenstück (mind. Note Gut) soll maximal 350 kg wiegen und muss folgenden Kriterien 
in allen Punkten entsprechen: 
 
� Eigenschöpferische Gestaltung  

(eidesstattliche Versicherung und schriftliche Erläuterung) 
 
� Form:  
 

� Erkennbarkeit des Form- und Konstruktionsprinzips  
� Durchgängigkeit des gewählten Prinzips 
� Beziehung des Ganzen zu seinen Teilen und Details in Form und Proportion 
 

� Gebrauchstauglichkeit bzw. ästhetische Qualität  
 
� Materialauswahl und – einsatz muss handwerkliche Gestaltungsqualität zeigen 
 
� Handwerkstechnische d. h. materialgerechte Ausführung 
 
Die Anmeldung muss folgende Unterlagen enthalten: 
 
1. Bewerberbogen mit den Personaldaten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Lehrbetrieb) 
2. Eidesstattliche Erklärung, dass das Gesellenstück vom Bewerber selbst ohne fremde Hilfe entwor-

fen und in fremder Werkstatt gefertigt worden ist. 
3. Erläuterung zum Entwurf, Bezeichnung des Gesellenstücks (Name), Größe und Gewicht benen-

nen 
4. Fotos mind. 13x18 *(nicht Ausdrucke, nicht auf CD) in allen nötigen Ansichten vom Gesellenstück,  
5. Einreichungszeichnungen zur Gesellenprüfung mit Kennzeichnung, was vorgearbeitet wurde und 

was in der Prüfung gearbeitet worden ist. 
6. Arbeitsbericht mit der Bestätigung des Schaumeisters 
7. Nachweis über die Benotung (gut oder besser). 
 
Die angemeldeten Arbeiten werden beim BIV vorjuriert. Wenn alle formalen Anforderungen erfüllt sind, 
wird die zuständige Kammer umgehend informiert, um den Transport nach Münster, dem diesjährigen 
Austragungsort des PLW, zu veranlassen. 
 
Wir wünschen allen Kandidaten viel Erfolg und hoffen auf ein gutes Echo zur Förderung der Gestal-
tung in unserem Handwerk. 

BUNDESINNUNGSVERBAND DES 

DEUTSCHEN STEINMETZ- UND  

STEINBILDHAUERHANDWERKS 


